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Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag Erläuterung/Anmerkung 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

Altersklasse Saison Jahrgang Netzhöhe 

Seniorinnen Ü55 16/17 1961 und älter 2,20 m 

    

Senioren Ü65 16/17 1951 und älter 2,35 m 

Senioren Ü70 16/17 1946 und älter 2,35 m 
 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

Altersklasse Saison Jahrgang Netzhöhe 

Seniorinnen Ü54 16/17 1961 und älter 2,20 m 

    

Senioren Ü64 16/17 1951 und älter 2,35 m 

Senioren Ü69 16/17 1946 und älter 2,35 m 
 

 Antrag des Präsidiums auf Änderung:   
Redaktionelle Änderung, Anpassung an 
Bundesspielordnung.  
Die Änderung wurde durch das Präsidium in seiner Sitzung 
am 05.12.2016 gem. § 21 b) vorläufig in Kraft gesetzt. 

Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag Erläuterung/Anmerkung 

§ 2 Meisterschaften und Qualifikation 
(2) 
An den Westdeutschen Meisterschaften nehmen maximal 
acht Mannschaften teil. Die fünf Bezirksmeister sind 
automatisch qualifiziert. Weitere Teilnehmer bestimmt der 
Verbandsspielausschuss auf Grund der tatsächlichen 
Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften. 
 

§ 2 Meisterschaften und Qualifikation 
(2) 
An den Westdeutschen Meisterschaften nehmen maximal 
acht Mannschaften teil. Der Ausrichter, sowie die fünf 
Bezirksmeister sind automatisch qualifiziert. Weitere 
Teilnehmer bestimmt der Verbandsspielausschuss auf Grund 
der tatsächlichen Teilnahme an den 
Bezirksmeistersmeisterschaften. 
Richtet der Ausrichter mehrere Westdeutsche 
Meisterschaften aus, hat er das Recht auf eine garantierte 
Teilnahme für nur eine Altersklasse. Diese muss er mit der 
Meldung der Ausrichtung benennen. 
 

 Antrag des Spielausschusses auf Änderung:   
Wie bei den Jugendmeisterschaften soll die garantierte 
Teilnahme die Bereitschaft zur Ausrichtung stärken. 
 

Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag Erläuterung/Anmerkung 

§ 5 Schiedsrichtereinsatz 
(1) 
Der Schiedsrichtereinsatz wird wie folgt geregelt: 
b) WVV- Meisterschaften: Vorrunden und alle Spiele der 

Altersklassen Seniorinnen Ü37, Seniorinnen Ü43, 
Seniorinnen Ü49, Seniorinnen Ü55, Senioren Ü41, 
Senioren Ü47, Senioren Ü53, Senioren Ü59, Senioren Ü65 
und Senioren Ü70. 
Die Mannschaften sind verpflichtet, entsprechend dem 
Spielplan Schiedsrichter zu stellen. Die erforderliche 
Qualifikation ist wie folgt geregelt: 

Altersklasse 1. Schiedsrichter 2. Schiedsrichter 

Seniorinnen Ü55 ohne Lizenz ohne Lizenz 

   

Senioren Ü65 ohne Lizenz ohne Lizenz 

Senioren Ü70 ohne Lizenz ohne Lizenz 
 

§ 5 Schiedsrichtereinsatz 
(1) 
Der Schiedsrichtereinsatz wird wie folgt geregelt: 
b) WVV- Meisterschaften: Vorrunden und alle Spiele der 

Altersklassen Seniorinnen Ü31, Seniorinnen Ü37, 
Seniorinnen Ü43, Seniorinnen Ü49, Seniorinnen Ü54, 
Senioren Ü35, Senioren Ü41, Senioren Ü47, Senioren Ü53, 
Senioren Ü59, Senioren Ü64 und Senioren Ü69. 
Die Mannschaften sind verpflichtet, entsprechend dem 
Spielplan Schiedsrichter zu stellen. Die erforderliche 
Qualifikation ist wie folgt geregelt: 

Altersklasse 1. Schiedsrichter 2. Schiedsrichter 

Seniorinnen Ü54 ohne Lizenz ohne Lizenz 

   

Senioren Ü64 ohne Lizenz ohne Lizenz 

Senioren Ü69 ohne Lizenz ohne Lizenz 
 

 Antrag des Spielausschusses auf Änderung:   
Redaktionelle Klarstellung. 
 


